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RS OGH 1958/10/15 1Ob406/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1958

Norm

ABGB §1068

WEG §1

WWG §31a

Rechtssatz

Die bloße Fühlungsnahme des Wohnungseigentümers mit einem Realitätenbüro ohne Erteilung des Verkaufsauftrages

reicht nicht aus, um vom Wiederkaufsrecht Gebrauch machen zu können.
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